
AUF DER KARTE …

In vielen Städten und Gemeinden laufen in den nächsten Jahren die 
Strom- und Gaskonzessionsverträge aus und müssen neu vergeben 
werden. Der Gesetzgeber hat die Anforderungen an Konzessionie-
rungsverfahren in §§ 46 ff. EnWG nur rudimentär geregelt, so dass  
hierzu mittlerweile eine umfassende Rechtsprechung ergangen ist. 
Das Seminar gibt einen Überblick über die rechtlichen Anforderun-
gen an Konzessionierungsverfahren und zeigt die  Gestaltungsspiel-
räume auf.

THEMENÜBERBLICK:
 • Gegenstand der Konzessionsverträge  
  Strom und Gas
 • Typische Regelungsinhalte
 • Höhe der Konzessionsabgaben
 • Zulässige Höchstlaufzeit
 • Typische Gestaltung eines Konzessionierungs- 
  verfahrens Strom und Gas
 • Stand der Rechtsprechung
 • Aktuelle Probleme bei der Durchführung von  
  Konzessionierungsverfahren nach §§ 46 ff. EnWG
 • Beteiligung kommunaler Unternehmen am  
  Konzessionierungsverfahren
 • Exkurs: Gründung einer Netzgesellschaft  
  oder eines Stadtwerks

Die Kanzlei DAGEFÖRDE hat ihr Team 2019 um Herrn Dr. Sven Höhne  
erweitert. Er ergänzt das Beratungs- und Schlungsangebot um die 
Themenfelder Energierecht, Netze und Konzessionsvergaben. 

HERR DR. HÖHNE ist spezialisiert auf den Bereich Netze. Zu seinen 
Schwerpunkten gehört die Vergabe von Konzessionierungsverträ-
gen Strom, Gas, Wasser und Wärme, die Übernahme von Ver-
sorgungsnetzen sowie die Gründung von Netzgesellschaften und 
Stadtwerken einschließlich der vorgelagerten Verfahren zur Suche 
von Beteiligungspartnern für kommunale Gesellschaften. In diesen 
Bereichen verfügt Dr. Höhne über eine mehr als 10-jährige Erfahrung 
als Rechtsanwalt. Seine Mandanten sind Städte, Gemeinden, Stadt- 
und Gemeindewerke.

MIT RECHT EIN  
GUTES FRÜHSTÜCK
Vergabe von Strom- und 
Gaskonzessionsverträgen

GERNE BEGRÜSSEN WIR SIE ZU UNSEREM  
FRÜHSTÜCKSSEMINAR „VERGABE VON 
STROM- UND GASKONZESSIONSVERTRÄGEN“

WANN?  am 22.05.2019  
  08:30 Ankommen
  09:00 – 10:30 Seminarblock 1
  10:30 – 11:00 Frühstück
  11:00 – 13:00 Seminarblock 2

WO?  in unseren Kanzleiräumen in der  
  Podbielskistraße 344 
  30655 Hannover

ANMELDUNG  Bei Interesse an dieser Veranstaltung   
  melden Sie sich gerne über    
  unsere Assistenz per E-Mail
  assistenz@kanzlei-dagefoerde.de
  oder Telefon 0511/590975-60 an.  
 
Wir erheben einen Unkostenbeitrag in Höhe von  
195,- Euro (netto) je Person.

 
22. Mai 2019 

DR. SVEN HÖHNE

Energierecht, Netze,  

Konzessionsvergaben

SAVE THE DATE
Folgeveranstaltung  

Vergabe von Wasser- und 
Wärmekonzessionsverträgen 

17.09.2019


